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Landkreis Wolfenbüttel 
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Wo 

Datum 
03.07.2013 

Vorlage-Nr. 
XVII-0302/2013 
 

 

Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 14.08.2013  

Kreisausschuss nicht öffentlich 09.09.2013  

 
 

Betreff 

Sportförderung;  
Gewährung eines Zuschusses an die Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. zu 
Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Parkplätzen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. wird zu Sanierungs- und Erweiterungs-
maßnahmen der vorhandenen Parkplätze auf dem Vereinsgelände sowie Schaffung von 
Behindertenparkplätzen ein Zuschuss in Höhe von 15.053,00 € gewährt. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
15.053,00 

Produktkonto 
4210000000.4318002 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2013 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Die Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. beantragte mit Datum vom 20.05.2012 die 
Sanierung vorhandener Parkplätze, den Umbau vorhandener Parkplätze in behindertengerechte 
Parkplätze und Schaffung von neuen Parkplätzen auf dem Gelände der Schützengesellschaft. Die 
Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rd. 75.267,00 €.  
 
Zu den geplanten Maßnahmen ist folgendes auszuführen: 
 
Die Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. ist Eigentümerin der Sportanlagen und der 
Immobilie Schützenhaus. Die Sportanlagen verfügen über eine moderne und vielseitige 
Schießsportanlage und werden von der Schützengesellschaft, dem Polizeisportverein und dem 
Schützenclub Linden sowie weiteren schießsportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern genutzt. 
Darüber hinaus werden dort überwiegend alle Kreismeisterschaften und Rundenwettkämpfe 
ausgetragen. Mitglieder anderer Vereine aus dem Landkreis nutzen die Anlage zur Vorbereitung auf 
Landesmeisterschaften, da sie selbst nicht über entsprechende Schießanlagen verfügen. 
 
Das Gelände des ehemaligen Schützengartens (auch „Appellplatz“ genannt) wird von den o.g. 
Vereinen und Organisationen als Parkplatz für den Sportbetrieb genutzt. Das durch Zaun und 
Mauer abgeschlossene Gelände ist durch eine Zufahrtsstraße zu erreichen und liegt ca. 25 m vom 
Eingang zu den Sportanlagen entfernt. Vorhanden sind 10 Parkplätze mit einem Untergrund aus 
Schotter und einem Mineralgemisch. Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde der Platz in den 
vergangenen Jahren behelfsmäßig mit Mineralgemisch aufgefüllt. Diese Maßnahmen greifen aber 
in der Regel nur für ein Jahr und müssen dann erneut durchgeführt werden. Da sich der 
Mülllagerplatz zz. zentral auf dem Teilgrundstück befindet und die Müllbehälter direkt an diesem Ort 
geleert werden, kommt es durch die schweren Müllfahrzeuge immer wieder zu Unebenheiten auf 
dem Platz.  
 
Die Schützengesellschaft beabsichtigt, die Zahl der Einstellplätze den Anforderungen entsprechend 
von 10 auf 21 zu erhöhen und davon 3 Parkplätze behindertengerecht herzurichten. Im Zuge der 
anstehenden Baumaßnahmen soll der gesamte Platz grundsaniert und mit einer Pflasterung 
versehen werden. Der Müllplatz wird an den Eingangsbereich des Platzes verlegt. 
 
Der Antrag der Schützengesellschaft wurde zunächst von der Verwaltung mit der Begründung 
abgelehnt, dass die Parkplätze durch bauunterhaltende Maßnahmen wieder instand gesetzt werden 
können. Die Schaffung von weiteren Parkplätzen (auch von behindertengerechten Parkplätzen) 
wurde als nicht erforderlich erachtet, da entsprechende Parkmöglichkeiten/ Parkflächen auf dem 
Schützenplatz vorhanden sind. 
 
Die Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. hat daraufhin ihren Antrag mit Datum vom 
27.05.2013 bezüglich der geplanten Maßnahmen noch einmal näher beschrieben und insbesondere 
ausführlich dargelegt, dass die vorhandenen 10 Parkplätze nicht mit einer bauunterhaltenden 
Maßnahme instand zu setzen sind. Zu der gesamten Parkplatzsituation wurde ausgeführt, dass 
keine ausreichenden Parkplätze auf dem Gelände der Schützengesellschaft vor Ort vorhanden 
sind. Die stadteigenen Parkplätze auf dem Schützenplatz sind aufgrund von Veranstaltungen nicht 
immer verfügbar. Behindertengerechte Parkplätze sollten nach Auffassung der 
Schützengesellschaft vor der Sportanlage vorhanden sein. Darüber hinaus wurde ausgeführt, dass 
jeder Eigentümer einer Immobilie bzw. jeder Verein nach der Niedersächsischen Bauordnung 
ausreichend Parkplätze vorzuhalten hat. 
 
Der Antrag der Schützengesellschaft von 1601 e.V. wurde daraufhin noch einmal überprüft.  
 
Nach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel 
beträgt der Zuschuss für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. Aufgrund der Beschreibungen der Schützengesellschaft ist die Grundsanierung der 
Parkplatzflächen nachvollziehbar. Die geplanten Maßnahmen können daher als 
Sanierungsmaßnahme eingestuft werden, da der bauliche Zustand erheblich verbessert und das  



 
  Seite: 3/3 

Sachvermögen gemehrt wird sowie das Gebäude bzw. die Anlage besser genutzt werden kann. 
Seitens des Vereins sind in den kommenden Jahren weitere behindertengerechte Umbauten im 
Vereinsgebäude, beim Schießstand und einem Bogenschießstand geplant. 
 
In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen generell Zuschüsse von 20 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt worden. Die Lage der Parkplätze und die vorgesehene 
Gestaltung des Platzes ergeben sich aus der beigefügten Anlage. 
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
Eigenmittel der Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V. 24.108,00 € 
Eigenleistungen der Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601 e.V.   6.000,00 € 
Zuschuss des Kreissportbundes 15.053,00 € 
Zuschuss der Stadt Wolfenbüttel 15.053,00 € 
Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel 15.053,00 € 

 
Insgesamt: 75.267,00 € 

 
 
Finanzierungszusagen des Kreissportbundes und der Stadt Wolfenbüttel liegen bereits vor. 
 
Die Mittel des Landkreises in Höhe von 15.053,00 € wurden für das Haushaltsjahr 2013 bei dem 
Produktkonto 4210000000. 4318002 eingeplant und können zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Christiana Steinbrügge 
 
 
 

 
Anlagen: 
 
Neugestaltung der Parkplätze auf dem Gelände der Schützengesellschaft 
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